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:Mitkenntnis 
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Gruppe XXI drahtet 14060 t 11 ~ 22 .ULL"t": 
- '. ' 

"Naoh' Mi tteilung 11 iesißen Gesandten soll schwedische' . ~ . '. , 

; . Reß! er uns, der Entlassung der ungefähr 5 000 internierten 

n~'~egiSChen SOldate,n ~ugestillUllt kbeno Bitte Klär~~· ob 

deutsches 'Ausw.Amt darüber unterrichtet und OKW einverstanden 
ist 0" •• Gruppe xXI hB. tkeine Bedenken, wenn Abschub j über Grenz ~ 
naoh NOIWer;en 'sohr1 ttwei'se Wld uxiter militärischer Ko.rltrol1e 

und ListenfühJ.'ou.!1g erfolt!;t, a.1sonach Richtlininn~ die Gl;uppe 

XXI in Verbindung'mit'ReiohSkoJllflissar festlegen Utüssteo Ich '. . 

. erbitte möglichst bald Antwort, wie die lli_nge stehen. Gr. XXI OQ" 

,.--'-'" 

Vorstehendes Fernachreiten mit der Bitte übersandt: . 
l)bekannt~ebenzL1. wollen, 'ob 'und, welche Vereinbarungen weßEm 

Freigabe und HückbefÖrd~ru..i1,g, deI' in s6 hv're den in terni crten ' 
'I' .,' , . 

.' I' .. 
, . . ,'. \ ',' , . . 

N'orweßei" getroffen \rorden: sind ;',' 
. . . ~ .. 

': ..... ".' 2) der schwedischen Re~ierun{; die Rückbeföxderun~ de~ Norwege.r., 

" ," r~c1i deRt voll. Gr .. XXI ~f~stzuleg~nden RichtlinienvorZUSChlag,e,n
j 

- ,,3) :tnVerb~hdun1? .1llit der 1!'reigabe~ der Noi~eßer auen, die Frei.,.' 

lassun~ der :etwa noch in Schweden intern.ierten deu tschen Sol . • " ' ,..'" J 

. ,daten zu e:rreichen/i' 

',:-'Der 
, ", 

'\ . 

\., , 

. 
J ' 

": .. 

," 

Chef des' OberkoI2\mando9 der Wehrmacht·" 
+m Auftraße . F d.R~ , 

ßez .:sür~n~,~ 
, '.' ,,'./-. . Oberstl i 
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WEHRMACHTSBEFEHLSHABbH NOn~::'EGEN 

O.Qu./~u. 2 Nr. 269/40 ~. 

e.u., den 9.8.40 

Durchfür.u:ungsbestimmungen für die Auflösung 
der norwegischen Wehrmacht 

A.) Allgemeines 

Der Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen, Generaloberst v. Falkenhorst; 
1st lt. Befehl des Führers mit der Auflösung der norwegischen 
Wehrmacht, beauftrae:t worden. Der norwegische Verwaltun[;sausscbuß 
wird in diesen Tasen die Auflösung der norwegischen Wehrmacht zum 
1.10~40 verfügen. Sämtliche in den nachfolgenden Durchführungs
bestimmungen geGebenen VTeisungen sind dur cl:, die Territorial-Be
fehlshaber so vorwärts zu treiben, daß die Auflösung der nor
wegischen Wehrmacht am 1.10.40 durchgeführt ist. 

B.' Auflösungsbestimmungen 

Die Auflösung gliedert sich in personelle und materielle Auflösun~, 
sowie in die Übernah~e der Verwaltung der Lieeenschaften der ehe
maligen norwegischen Wehrmacht. 

1.) Personelle Auflös~ 

a) Derzeitißer Stand 

In Anlage 1) wird eine List e derjeni.:;:en Offiziere und Be
amten beigefügt, die noch heute in den militärischen Ver
wal tungsbüros mit der DemoOilis,ierung der norvlecischen 
Wehrmacht akt iv tät ig sind. Die Anzahl der Offiziere und' 

Beamten schvmnkt bei den einzelnen Divisionen und ReE,i
mentern erheblich. 

b) Derzeitige Auf.r.aben 

Die zur Zeit noch gemäß a) aktiv beschäftigten Offiziere 
und Beamten sind nach Angabe des norwegischen Verteidi
gungsministeriums zur Zeit mit zivilen Heeresverwaltungs
aufgaben beschäftigt, wie z.B. Lohn- und ReChnunGswesen, 
Familienzulagen, Rückgabe von Zivilbekleidung an die De
mobilisierten, Eigentum und Bausachen, Sachen der \;affe~-

technischen Abteilung, Sanitätssachen der Gefallenen, 
Kranken und Vervmndeten; Pferde-, Versorgunes- und Personal-
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fragen. 

c) Die zu b) gem-lnnt'2'r.. Aufgaben sind b.is zum 1.10.40 soweit 
abzuschließC:::'l, daß Gie an eine ein~urichtende zivile Ver

sorgungsven,T~tl'i.;L:'l1g i.i.bfcseben werden l:önnen. Es werC'en ein

gerichtet: 1in HauJ.)tversOl'E;:ungsamt in Oslo und Versorgungs
büro s in Halden, I\:rist ü;.nsand, Berzen, Drontheim und rrromsö. 

Die Kopfstärlre d.es in den Hauptversorßungsamt ab 1.10. 40 zu 
beschäftic.:endea Persono.ls "beträgt höchstens 52. Die Versor-

gungsbüro s best el1e~l aus vier Köpfen. 

Das Haupt versorgungzamt wj_rd dem Finanzminist erium ange

schlossen, die Veyco:.:'g",--:.ngsbüros werden einer örtlichen nor

wegischen zivilen BEJ~:örde anSE::Cliedert, die noch bekannt ge-

geb en wird. Das ~~ulii.n:ftige Aufgabengebiet des Hauptversorgungs· 

amtes und der Versorcul1gsb:jros umfaßt: Lohn- 1L'1d Rechnungs-

wesen und Verso:::C1:·:1csansprüche. 

Das Hauptversorg'.i:::lgznllit untersteht hin~ichtlich der Über

wachung seiner Tätigkeit dem Wchrmacl:.tsbefehlshaber Norwegen 

unmittelbar. Die Versorgunzsbüros unterstehen den Territorial

Befehlshab ern und \,'erde:."l VOll diese:: überwacht. 

d) Alle zur Zeit Doch mit d.e]: Demobilisierunc beschäftigten 
und nicht in 6.ie Ver sorcu:'lgsv erwal tUn[ übernommenen Offiziere, 

Beamten, Unteroffiziere u:ld Ma.:n1schaften sind bis zum 30.9.40 

aus ihren derzei tige~·'. st eJ.1une'Gn ;.:~u ent lassen. Der norwe

gische VerVJa~.tunr.:;Sc.,u3 :',c!-;.uß ist angewiesen worden, alle durch 

die Auflösung d~r norwesischen Wehrmacht frei werdenden Offi

ziere, Beamten und Soldaten unterzubringen. Soweit eine Be

schäftiguY:lC; in der norwegischen Verw-altung oder im Arbeits

dienst nicht r::J.ößlich ist, Vlird die norwe[ i8 ehe Wirt scha:t't 

veranlaßt werder:, die aUBscheic.enden Wehrmachtansehörigen 

zu beschäfti,~:8::1. Es 1vird ;:Tert darauf gelegt, die norweEischen 

Wehrmachtan~ehörigcn, sowei t sie aktiv sind, nicl:t unbe

schäftigt zu i.assen, de:i.1E es soll in jedem Fall aneestrebt 

werden, aunh d~e pensiol1sberechtigten ausscheidenden Wehr

macht a ngehörjge~ einer neuen Beschiifti[';ung zu~~uruhren. Unter 

allen Umstiir..den ist zu verhindern, daß sich die ausscheidendc~ 

Wehrmachtangehöri38E RD.f militä:rischem Gebiet betätigen. 

Ihre Besch~:.:!?-d .~U~\3 r.o;.,c~:. dem J\usscheiden ist zu überwachen. 
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, 2.) Mat erielle Auflösung 

Aus der Gegcnüberstellu.."1g des Scllbestandes der norvve2'ischen 

Waffen und den VOll der Deutschen ~.7ehrmacht erfaßten Beständen 

geht hervor, daß noch ein !j1oil VOll Hand1uaffen im Besitz der 

norwe[' ischen BevölkerunG ist. Die Fylk.:smänj1er sind da~'ler an
zuweisen, nochmals einen /\ufruf an die Bevölkerun.z: zu erlassen, 

worin diese aufgef'ordert wird., alle noch vorhandenen militä
rischen Vlaffen bis zum 15.0. ct o abzuliefern. Im besonderen muß 

darauf hingewiesen werden, d.qD. es sich hierbei nicht nur um 
die Waffen handelt, die im Besitz des Einzelnen sind, sondern 

auch um Waffen, die etwa ncc~: in dGn Wäldern vergraben oder in 
Hütten versteckt sind. Die:::·e ;';laßnahmen sind von den Terr:i.torial

Befehlshabern zu veranlasse:: und zu überwacr:ten. Es ist weiter in 

dem Aufruf darauf hinzuweisen, daß nach dem 15.9.40 von den 

deutschen Trup!-,en \iberaJ.l Stichproben d.1.1rchgeführt werden, und 

daß diejenigen Fylke, in (1;::1 1 (":::'1 no.ch diesem :::eitpunkt noch Waffen 

vorgefunden werden, gleicl·~gülttg, ob im 1:ersönlic}:811 Besitz oder 

in Verstecken, mit sch1JVerell (~eldstrafen belegt und die sct.uldigen 

Einzelpersonen nach d.el,] deu. tSü]]en ~v'[ilj.t:",:r.gesct zen ab geurteilt 

werden. 

Nach det1 15.9. 4<2. dürfel~ in d e1.:. l?ylkGHJ. kGine ruili täri schen Waffen 

mehr vorhanden sein. 

Die Stichproben sind du.re}:.' ;:~-:::·':.;ifcn ia ausreichendem Maße durch

zuführen. 

Das gesamte nOn'wgische Hee:ccsC'igE).!:ltun VJird durch die Deutsche 

Wehrmacht übernollili;en liEd ve::wal tet. Es liegt im Interesse der 

Deutschen 1;7ehrmacl~t ~ die ill der Verwaltung militärischer An

lagen bisher tätig gevlescr:e:'1 :'Cräfte nael-: Bedarf weiter zu be

schäftigen und sic~~. ihre KEn.:.'1tnis se une Erfahrungen nut zbar 

zu machen. Die in Frage ICo;:;:1,:E::1den sind VOll der Deut sehen ·\'Jehr
macht als zivile ,l:.:!.1cestellte zu besehäfticen u!ld Z"v'. entlObnen. 

Hierzu liegt ein ein~GtlJl-:c. t::;'~ 'Torschlag des nOr'V'/e::ischen Ver

wal tungsausschusses vor, c1 er j ... 'l der Anlage beieef'ügt ist (An
la[e 2). 

Die Anst ellunz ist d:cJ.rc:" d5. 12 ~~8:rri t orial-Befehlshaber vorzu

nehmen, die zunüc::s·t i~-:";r.u:'''':J· w:::d Zuver13[:sjG'kei t der Vorge

schlagenen zu über?J~'üfr;:;:l }:8 :)(,,~.. 1:,:iJ: :B et reffende,) J~lÜS sen s j.c h 
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im übrigen nlr den Die~st in der Deutschen Wehrmacht frei

willig berei tj8r~::l:'::.::,en? ein Zwang in dieser Richtunc. darf nicht 

ausgeübt werden. 

Den Territo:ciaJ.-Bef8h131~:3.::'8r~1, der Luftflotte ~ und dem Ad-
. . "\ . 

miral Norwegen gehen n18 tnlae:e 3) -und 4)\Te'rzeichnisse über 
sämtliche nOTVv'cgische J.Jieee:tlschaf~en und Befestigunren zu. 

Die Territorialbefehlshal'8r haben die nach diesen Verzeich·-. 
nissen in ihren H.äumcm liet:~e:u.den . inili tärischen Ob j ekte zu 

übernehmen. 

1'. \.. Zur AuflösunE: der no::,"vle2 ischen Wehrmacht ist es. erforderl ich, 

( 

daß sämtliche ReJ.cruti81:ungslw.rteien und sonstigen Unterlacen 

der personell r-;l1 !\~ooilr:cacllu.nC" der norweEischen Vlehrmacht er-

faßt und sichel'[estr~J.lt y;(:;rd:::n. Diese Unterlagen liegen zur 

Zeit noch bei den i1C':nTve~:i3chen K=-"ieeskommissaren. Es wird zu 

ihrer Erfasslll1.r VGn r'o:::1 l10rvlegischen Verwaltungsausschuß eine 

Verfügung an dü; K.l:,~ .. egskolll1:.:.ssare erlassen, wonac!:. die se an

gewiesen werden, Ger Deutscher!.. v!ehrmac:tt die bei ihnen lie

genden Akten zur Ell1sicht zur Verfügung zu stellen. Da es nicht 

beabsichtigt ist, der ehemaligen norwe[ischen Wer..rmacht außer 

den für die restlose Auflösung notwendigen Unterlagen auch die

jenigen Karteien fortzunehmen, welche lediglich die Versorgungs-:, 

Pensions- \}nd Ul1terha.l tU!l2T8.nsprüche betreffeh, ist folgender-

maßen zu verfnhr0~: 

1.) Einricl~.!2:~]?F. V'Oll /.1;-t:l~)sl..:::lgskor.amissionen 
.,_" .~_ •• ___ •• _. u __ "_._"_ • 

Die nachstehend CSf;nal1nt~ll Territorial-Befehlshaber richten 

für die in i!~::em Be ?il~.tc 1ieSt;;ndel}. und nachst ehend aufge

führten Kriecsl.l:oLntJissariate Auflösung_skoDuilissionp.n etn, 

welche aus f.J ÜJelll Oi'fi;::;ier, eini~m Dolmet scher und Schrei b

personal bestehen. Heranzuziehen stnd von Fall zu Fall 
Beamte der ceheim~n Feldpolizei. 

a) Der Territorial-3ef~~lshaber üslo-Südwest bei den Icrießs-
kon:.mi s sar er:.: 

Gp'" ~~"~l' "1'(, -lrO:',1~ , ... J._ ., _~ .L. .. G '-' ':t. ••• J.. Andersen-Rysst r Wergei 3 b, Os10, 
Kpt. HO'mDO(; ~ Öst folll/j\~;-'-;rshus) " " 
" .Bruu (Ves tf~ild), Tönsber[; 
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b) der Territorial-Befehlshaber Ostnorwegen bei dem Icriegs

kommissar: 

Kpt. Veflingstad (Opland), Ottestad; 

c) der Territorial-Befehlshaber ,Südnorwegen bei dem Krie[s

kommissar: 

Kpt. Keim (Sörland), Kr.sand S; 

d) der Territorial-Befehlshaber West norWegen bei dem Kriefs
kommissar: 

(Name unbekannt) ••..•.• Bergen; 

e' Der Territorial-Befehlshaber Nordnorwegen bei den Krief.'s
kommissaren: 

Rittm. Holm (Fjordane), Molde, 
Major Nandrup (Tröndelag), Trondheim, 
Kaptein Glöersen (Nordland), Bodö, 

" . Houlder (Troms), Tromsö. 

2.) Aufgaben der Auflösungskommissionen 

Den Auflösungskommissionen werden durch die Kriegskomn~is
sare sämtliche Alcten zur Einsicht zur Verfügung gestell t. 
Die Akten werden von den Kommissionen an Ort und Stelle '-', 
geprüft und registriert, wobei alles das, was die Mobil
machung der norweeischen Wehrmacht 1;etrifft, beschlag-
nahmt und zunächst bei den Territorial-Befehlshaberr.. sicher
gestellt wird, wäh!:end alles andere, also Akten, die für 
die ehemalige norwegische Wehrmacht 'lediglich T;radi tions
wert haben, oder solche, die sich, - wie oben erwähnt -
nur auf Unterhaltungs-, Pensions- und Rentenansprüche be
ziehen, den Kriegskommissaren wieder zur Verfü3ung ~e
stellt werden. In denjenigen Fällen, in denen Beschlag
nahmungen von Aktenmaterial schon durchgeführt worden 
sind, muß diese Sichtung ebenfalls vorgenommen werden und 
nur das zurückbehalten werden, was sich auf die Mobili
sierunE b~zw. DemobilisierunE der norwegischen ~ehrmacht 
be~ieht. Alles übrige für die Deutsche Wehrmacht wertlose 
Aktenmaterial ist den Kriegskommissaren wieder zuzustellen. 
Die Aufgaben sind bis zum 30.9.40 abzuschließen, die 
Krieeskommissariate bis zu diesem Zeitpunkt aufzulösen. 
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D.) Auflösung der norwe[;ischen Marine und Luftv.J"a±':Ce 

Die beim O.Qu. des Wehrmachts'b~;;fi:-;hlsha1)~)rs XorwcZ2n vor:i.al1uer:.en 

Akten über die norwegische Marine wr~rden dcm Admiral Norwegen 

übergeben mit der Bitte', die ß,l..l.:flös'J.Ilg der Marine in ähnlicher 

Form durchzuführen und zu überwachen, wie die des Heeres. 

Die Auflösung d);r Luftvmffe ,wird von dem Wehrmachtsbefehls

haber Norwegen mit übernomITßn. 

E.) Meldungen 

Es sind von den Territorial-Befehlsl::e.bern aile 10 Ta.:.e, be

ginnend mit dem 1.9.40, Berichte übe!" den Gar,::; der .\uflösungs

maßnahmen einzureichen. 

F.d.R.: 
.(-'--.? 

.• \ "t. ,-'\ ... ~ '\J'VYl.. ,\\.~~")...,. -'\.-'\'"\ }' .. 

Rittmeister 

FÜR mU,T \,mml::'U':.Cir.rS3ErEHLSE..L~BER NORWEGEN 

Der Chef (1(:S Generalstabes 
I. V. 

gez. 1i' .' 1.-, 
J. re~_ .•• v. Buttlar 
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Forsvarssjefen. 17. Juni 1940. 

.An 
Herrn Major Neef. 

G~!~~'p~_c.~?-!.Y_:. __ ~EF.~nw_ort • 

Auf Veranlassung zahlreicher Ersuchen meiner Offizie
re gestatte ich mir auszusprechen. 

In dem norwegisch=deutschen AbkoL~en in Drontheim den 
10. Juni 1940 haben Berufssoldaten "die Wahl zwischen Abgabe ihres 
Ehrenworts, in diesem Krieg nicht wieder gegen das Deutsche Reich 
oder seine Verbündeten die Waffen aufzunehmen, oder ehrenvoller 

Kriegsgefangenschaft." 
'Betreffs dieser Bestimmung haben Herr Major mir ein 

.1. Formular für "Ehrenwörtliche Erklärung" zugestellt wie die beige
legte Abschrift ausweist. 

Dieses Formular ist dergestalt ko~~entiert geworden:. 

a) Wärend der Verhandlungen in Drontheim am 10. Juni 1940 

wurde auf Veranlassung des norwegischen,Verhandlers folgende Er

klärung von Oslo eingeholt~ 
"Norwegische Offiziere, die ihr Ehrenwort geben nicht 
mehr gegen Deutschland zu kämpfen, bekommen auch ihr 
LTehalt planmässig VQll weiter". 

b) In Ihrem Schreiben zu mir vcm 14. Juni 1940 haben Sie 

folgendes ausges?rochen~ 
"In der ehrenwörtlichen Erklärung, die von den nor-

, . 
, wegischen Berufsscldaten abgegeben werden kann, heisst 

es: 

. . . . "dass ich mich •.• freiwillig aus meiner mili-
tärischen Stellung zurücksiehe. ff 

Es wird bestätigt, dass mit der "Stellung" die augen
blickliche Diensstellung, das heisst dienstliche Ver
wendung, gemeint ist. Es soll damit nicht ausgedrückt 
werden, dass die Berufssoldaten ,hierdurch erklären, 

ihren Abschied zu nehmen." 
Herr General Dietl hat eine ähnliche Aussprache dem 

t 
I 
! 
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Platzkommandeur an Setermoen gegenüber gegeben und hat eine 

entsprechende Berichtigung im Fr-,rmular getilli.gt. 
. . 

c) Ich mache weiter darauf aufmerksam dass im Formular der 
11 

Ausdruck "während der BesetzlLug Norwegens 11 nicht in Ubereins-

stimmung ist mit de~ Abkommen in Dronthcim~ wo es heisst: 

•••••. "in diesem Krieg nicht .• , die Waffen aufzune):1...m.er." ,womi t 

gemeint werden muss: "s·-· lange der jetzige Krieg zwischen Deut

schland und Norwegen dauert iI • 

Es muss cffenbar unratit-'nell sein das ein Dokument wie das 

erwähnte, schon vor dem Unterzeichen Auslegungen bedürfen soll. 

Ich bitte Ihnen daher auszuvii:dcen dass das Formular so redigiert 

werde, dass es das Gesc}üossene Abkommen und die. späteren 

deutschen Kommentaren entsprioht, 

Ein Vorslag zu neuem Formular wird beigelegt in Gestalt ei

nes in Handschrif"1; korrigierten Exemplars 0 

Weiter habe ich Ihnen eine Sache vorzulegen die yon ausser

ordentlicher sachliehen und. moralischen Beteutung für die Offi

ziere ist ~ Wie Ir..nen bekannt 9 sind die Offiziere durch amtli

chen Eid oder andere dienstlichen Verpfli::::htungen dem Könige 

und der Verfassung gegeniibe)~ gebi.l..VJ.denj' sehe mein übersandtes 

P .M. über "Ehrenwort fI, datiert 12. juni 194·:~i c; 

Die Wahl zwischen Ehrenwort uncl Kriegsgofängnis ist infolge

dessen eine empfindliche und ernste Angelegenheit fü:!:' jeden 

norwegischen Offizier., Iche meine - u.:nd i~_\h h ;ffe dieser 

Standpunkt werde auch yon den deutschen Eehörden anerkannt -

dass die Offiziere y(~r einem so schweren Gewissensproblem 

gestellt sind.~ dass sie sich weit mög~ich eine mehr konkrete 

Grundla.g~u:rechtgelegt haben müssen als s:1..e jetzt finden kön

nen, ehe sie ihre' Wahl treffen, Sie müssen Gelegen.lJ.ei t bekom

men ihre direkt jTlxidische Lage ihrem LEmde gegenüber ins reine 

zu bringen. 

Dies wird am besten geschehen weK~ ich GelegelL~eit erhalte 

die Saone dem "Höyesterett'! dem Höchsten Gericht des norwe

gischen Reiches yorzulegen. 

Ohne diese 'Grundlage werden die Offiziere da.zu hingewiessen 

ihre Wahl aufs Geratew(Jhl zu treffen, ')h..'18 Kentrüs yon den 

iire!\t€n und indirekten F: .. lgen der Wahl. Man mD.SO dcrüber klar 
~,~·1· '. . . ' 

8~:i,.:n:i.·'L~ss eine unglückliche Wahl r:em betreffer..den Offizier 
~ :~ 
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für jede Zukunft :'-n eine-(' schiefen Lage s einem Vaterlande 

gegenüber bringen kQmn8. leh hal)e ein solches Verfehren un

billig gefunden Offizier':!n gegenüber die nur ihre Pflichtg~~f~ 
ihr Land getan haben. Ich muss dringend her70rheben dass die 

Offiziere ihre elemente..:cen Menschenrechte gekränkt sehen 

würden, falls sie nicht Gelegenheit ZlUIl n~)twendigen Orienti

eren bakamen ehe sie einCl vielleicht. ente c;hie~lene Wahl für 

sich seIest und ihre Famtlien treffen s·ülell. Ich setze mei

ne Huffnung darauf dass d.ie deutschen Beh0Td·en diese Auffas

sung teilen werden. 

So gestatte i~:h mir Ihnen dringend a:rJheimzustellen~ 

·dass Sie sich zum Fürsprecher einer Ordnur~g mache~19 die den 

·Wunschen der Offiziere ihre Wahl auf einer reellen GrtL~dlage I 

zu treffen, entgegenkcmmen. 

Dies kann dadurch erreicht werden das8 das Zeitpunkt 

der Wahl zwischen Ehrenwort lmd Kriegsgefängnis aüsgr:scho

ben werde, bis sie ihre Lage ins reine bringen k0nnen, wie 
~bengenannt. 

, 
Die deutschen Beh0rden k0nnen sich boi Einwilligung 

dieses Antrages gegen Missbrauch der persönlichen Freiheit , . 

der Offiziere in der Wartezeit sichern, durch ein zeitbe

grenztes Ehrenwort. Die F~cist k0unte zl,rveckmässig bis 2 :)der 

3 Wochen nach der Ankunft in die Heimat - für die ~hehrhei t 

in Oslo - gesetzt werden 9 und mit Verpflichtung für den Be

treffenden sich an der Stelle die die deutschen Beh0rden be
stimmen, zu melden. 

Ich bitte Ihnen zu bemerk0I1 dass dL;ls(":r Vorschlag 
n-ur darauf zielt, eine, sachliche Grundlag'") hGrbpiz';13chaffr:Jn 

für die Wahl vor welcher die Offiziere jetzt st'3h!j!L Ein . 
übereiltes Verfahren wird ]'olgen haben k0nnen~ die Wenig 

Wünschenswert für beid5 Parteien sein wiirden. 

Norwegische Ob erk:)mmand ':J 

Mi t H<Jcha(~hturJ.g 

Ott,:) Ruge (s) 

Oberbefehlshaber der Norwegischen L8nd- und See- Streit
krä:fte. 
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Ehrenwoertliche Erklrerung 

,Ich 

., 'Name 
•••••••••••• • f,f ••• ~ ••••••••• 

" ,. . 
pie~stgrad .,' ~ ........ * ......... . 

g~~boren •••••••....•.........•.• 

erklrere hiermit ehrenwoertlich und on Eidesstatt, dass 

ich mich am , ....•..•• (:Datum.) freiwillig aus meiner o./"'1gU'lbl,'~kll'c-h,-n 
, 'J)ie.n6 (dien$J.!,'c.n<.. \1e.r-wGnd,~n~lj 501tP13C-. eier- j'e.f';z.ig'Go Kn'Cj 

mili tcarischenrs-tellungrzurueckzielie Uil€b 'NEel ... rend der Bo:ue!' . 
.:tlt' .. ..se.h~h ..v~t.tl-~I!h ' .. nd ,.md' , dC/C-iuJ.. lAnd ,'n cla·.$~ Ib~n :!e/r- J 

der B90etz~ Norwege~einerle~ feilid:seIlge'"':-oder krieger-

ische Handlu...'1.gen gegen das Deutsche Reich, die deutsche 

Wehrmacht od.er deutsche sto.o.tsangehoerige begehen werC'..e. 
1c). b!..harh::. me.I'n ~e.hClIl- pIClYH»ä~S'I'c:i voll Wo(.;J-er, 

Ich bin mir oe*rosst, dass ein Br~ch dieser Erkl~rung 

strengste"Bestrafung nach den deutschen Kriegsgesetzen zur 

Folge hut. 

Ich hafte ~it Deinem ges~ten Besitz und Vermoegen 

fuer die Einhaltung dieser"meiner ehrenwoertlichen Erklamng. 

Unterschrift 

/, 
I 

l 
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Forsvarets Overkommando "'~.' ,n J; '~ f\...; VI' 
, 

, " 

"t 
• 
\ 

J.nr. 2148/1940. 2 S""' juni 1940. . , 

Ti1 

Höyesterett. 

Tjenestep1ikt - reresord. 

Jeg ti1later meg herved ä be om at Höyesterett vil gi en 

betenkning om hvorvidt en ofricer, ved ä avgi mresord et~er det 

formular som den tyske overkommando har framlagt kommer i strid 

med sin tjenestep1ikt som norsk ofricer. 

J'eg er oppmerksom pli at jeg iKK.e ordinmrt har adgang til a 
rette en henvende1se som denne til Höyesterett. Forhoidene i dag er 

imid1ertid ekstraordi~re; Höyesterett er for tiden den eneste av de 

lov1ige statsmakter som jeg kan komme i rorOinde1se med. Og saken 

som dreier seg om den praktiske rekKevidüe av orficerenes trosKaps-
~ 

p1ikt overfor Kongen ,og Konstitusjonen er aV sa vidtrekKende oetyd-

ning at jeg er nödt ti1 ä vende meg ti1 nöyesterett for a oppna en 

autoritativ juridis~ be1rering. 

tlva sa~n i deta1j dreier seg om framgar av vedlagte dOkU-

'( I menter nem1ig: 

a) Mi1t P.M. datert 12/61940 om "lEresord'! 
.. 

b) Mitt skriv av 17/6 1940 til den tyske forbinde1sesofI'icer t 

major Neef om "Fangenskap - mresord" 2 underbi1ag. 

Jeg ti1föyer: 

1) Officerenes troskapsplikt overfor Kongen og Konsti~usjonen 

er forme1t noe forskjeliig utformet ettersom vedKommende er embeds

mann og som s&dan har avlagt embedsed lhöytide1ig löfte) elier han 
I 

ikke er embedsmann. Men jeg gär ut fra at tjenestepiiktens sakLige 

innhold reelt er det samme for alle. 
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2. Saken gjelder denne gang henimot 100 garnisonerende o1'1'i-

cerer av Heren og av Sjöforsvaret nemlig de som var i tjenete i 

Nord-Norge da 1and- og sjöstridskre1'tene her kapitulerte. 

nöyesteretts betenkning viI imidlertid fä konsekvenser 

ogsa for de garnisonerende ofricerer som tid~igere har mattet 
D 

overgi seg til tyskerne i Sör-Norge; i realiteten angar den 

derfor 'samtlige J;l.rerens og Sjöforsvarets garnisonerende orricerer. 

Jeß henviser forövrig til bl1agene. 
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h:resord.e 

1) Iden' avtale j eg ~ ilmgatt med den tyske overkom-

mand9 om innstilling av fiendtlighetene heter det: 

"Etter utleveringen av de tyske krigsfanger,samt 
väpen og militrerutstyr, viI den tyske overkommarido tillate 

. UIlq.erofficerer . 
off1cerer~og men1ge som,1kke er yrkesmilitrere ä vende 
tilbake til eine hjemsteder. Yrkesmilitrere bar valget 
, mellom ä gi si ~t reresord pe.iIcke m3r ä. kj empe mot det tys:'" 
,ke rike ellerdets allierte i denne krig, eller rerefullt 
krigsfangenskap. Officerene far beholde sine personlige 
väpen~" . 

Det er saledes bare garnisonerende befal som risi

,kerer ä bli krigsfanger hvis de ikke avgir reresord pa 

,ikke mer ä gripe til 'vapen mot det Tyske Rike og dettea 

allierte. 

2) Defo~ekerettsli~estemmelser "öm "Wresol'd.ler f01-

gende: 

Haagoverenskomsten o.v'l907 medtilh0rende Reglement 

om landkrigens lover og sedvaner. 

Art 0 10. Krigsfange:t: Zf.lll frigis pa reresord hvis deres 
lands lover tillnter dem det; i sadanne tilfe1ler er de 
ved sin person1ige rere forpliktet til samvittighetsfullt 
a oppfylle sävel likeoverfor sin egen regjering som ovcrr, 
for den regjering sam har tatt dem tilfange de forplik
telser som de matte ha inngatt. 

I slike tilfeller .er deres egen regjering forp1iktet 
til hverken ä fordre eller motta av dem noen tjeneste 
sam strider mot det givne ord. 

Art.ll. E~ krigsfange kau ikke tvinges til ä motta sin 
frihet pa reresord. 

·1 
i 
1 
I 

l 
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De folkeret-bsliga bestemmelser inneholder 1ntet 

om hva en fange ka:r:l g1 si tt mresord pa helller ik~e for 

hvor lang_ tj.d. De't vil dorior i h0Y gr~d bero pa 10ftets 

innholdog tidsbegrensning om det er forcn1ig moden 

officers tj onestefo:rpliktelse:r.· mot hans eget land. 

Da det i1\.1\:o har foreli.gget noen alminnelig norsk 

bestemrnelse 0.'11 re:l:'8S0rc., har det ya:rt forholdt forskj eIlig 

ved de norske atriflskrefter som har mättet strekke vapen 

tidligere under k.ri.gen. Enkelte officerer har, savidt 

jeg vet, gitt mresord pä ikke ä kjempc mot tyskerne, 

. andre har ikke f01 i; seg berettiget til ä g1. det. 
:B:tte:r den Hl2:tO G.2t h<:"J,1' veert forholdt pä tidligere 

. finner' j eg n.t hvo'.'C offj.cer bor eta fri tt ogsf.t denne gang • 

Hyor faI' ette:r sin sarn:vit"tighet avgj 0re omt og i 

tilfelle hvor langt j hau finner 6. kunne gi sitt reresord 

uten a komme i konfJ..ikt moa .. 8in tj enesteplikt overfor 

Fedrelandet og sitt troskaps10fte mot Kongen og Konsti-

tusjonen. 

12/6 19400 

otto Rtlge (sign) 

\ I 
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